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Einleitung 

 

Einleitung 

Die mit der Europäischen Grundrechtecharta1 vorgenommene ausdrückliche 
Formulierung eines Grundrechtekatalogs kann als Produkt einer Jahrzehnte 
andauernden Entwicklung des Grundrechtsschutzes auf Ebene des Europäi-
schen Unions- und Gemeinschaftsrechts angesehen werden. Der EuGH er-
kennt Grundrechte auf Gemeinschaftsebene seit 19692 an und hat im Laufe 
der Zeit eine ganze Reihe von Grundrechten ausdrücklich benannt. Sie wur-
den als „allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts“ bezeichnet 
und fanden unter diesem vagen Begriff erst mit dem Vertrag von Maastricht 
Einzug in das geschriebene Primärrecht.3  

Die Grundrechtecharta stellt nun eine weitere Errungenschaft für den euro-
päischen Grundrechtsschutz dar. Sämtliche Grundrechte sind nun für alle 
Bürger sichtbar, ohne dass man sich vertieft mit der Rechtsprechung des 
EuGH auseinander setzen müsste. Obwohl die Charta anfnags nur feierlich 
proklamiert wurde und dadurch noch keine rechtliche Verbindlichkeit erlang-
te, spielte sie schon vor ihrem Inkrafttreten mit den Verträgen von Lissabon 
Ende 2009 sowohl in der juristischen Literatur als auch in der europäischen 
Rechtsprechung schon eine große Rolle. So hatte die Kommission mitgeteilt, 
dass sie sich bei Gesetzesinitiativen strikt an die Charta gebunden fühlt.4 Ei-
nige Generalanwälte beim EuGH hatten sich in ihren Schlussanträgen explizit 
auf die Charta bezogen5 und auch der EuGH selbst hat sich schon in einigen 
Entscheidungen zu den Wirkungen der Charta geäußert.6 

                                                
1  ABl. C 303/1 v. 14.12.2007, (im Folgenden GRCh). Allen Normzitierungen beziehen 

sich im Folgenden – sofern nicht anders gekennzeichnet – auf die konsolidierte Fassungen 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) nach Lissabon, ABl. C 115 vom 9.5.2008. 

2  EuGH Rs. 29/69, Stauder, Slg. 1969, 419, 427, Rn. 7. 
3  Siehe dazu genauer unten 1. Kapitel:B.III.4. 
4  COM (2005) 172. 
5  Z.B. GA Alber, Schlussantr. zu EuGH, Rs. C-340/99, Slg. 2001, I-4109, Rn 94 oder 

GA Trstenjak, Schlussantr. Zu EuGH, Rs. C-520/06, Stringer, Rn. 51 f., noch nicht veröffent-
licht; weitere Nachweise bei Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Rn. 41, 
Fn. 114. 

6  Explizit in EuGH, Rs. C-540/03, Slg. 2006, I-5769, Rn. 38: „Auch wenn es sich dabei 
nicht um ein bindendes Rechtsinstrument handelt, wollte der Gemeinschaftsgesetzgeber doch 
ihre Bedeutung anerkennen, indem er in der zweiten Begründungserwägung der Richtlinie  
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Mit Inkrafttreten der Grundrechtecharta ist die Entwicklung des europäi-
schen Grundrechtsschutzes jedoch bei weitem nicht abgeschlossen. Auf euro-
päischer Ebene führen vor allem die unterschiedlichen mitgliedstaatlichen 
Verfassungstraditionen und Vorstellungen zu Konflikten. Streit besteht vor al-
lem über Reichweite und Gewährleistungen der europäischen Grundrechte.7 
Es wird nun Aufgabe der Rechtsprechung und Literatur sein, durch Interpreta-
tion des Chartatextes eine einheitliche europäische Lösung zu finden. 

Weiterhin bringt die Charta einige Neuheiten, insbesondere im Bereich der 
sozialen Grundrechte. So finden sich in der Charta eine Reihe von „neuen“ 
Grundrechten, die in der Form noch nicht in der Rechtsprechung des EuGH 
anerkannt wurden.8 Ein weiteres Novum stellt eine bis dato nicht vorhandene 
Unterscheidung zwischen „Rechten“ und „Grundsätzen“ dar. Die Differenzie-
rung findet sich in Abs. 7 der Präambel sowie in Art. 51 Abs. 1 S. 2 und in 
dem vom Verfassungskonvent später eingefügten Art. 52 Abs. 5 GRCh. 

Abs. 7 der Präambel: 
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. 

Art. 51 Abs. 1 GRCh: 
Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Wah-
rung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchfüh-
rung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die 
Grundsätze und fördern sie deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten 
und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in den Verträgen übertra-
gen werden. 

Art. 52 Abs. 5 GRCh: 
Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können durch Akte 
der Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in Aus-
übung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor Gericht nur bei der 
Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herangezogen 
werden. 

                                                                                                                          
ausgeführt hat, dass diese nicht nur die in Artikel 8 EMRK, sondern auch die in der Charta 
anerkannten Grundsätze beachtet. Im Übrigen wird mit der Charta, wie sich aus ihrer Präam-
bel ergibt, in erster Linie das Ziel verfolgt, „die Rechte [zu bekräftigen], die sich vor allem 
aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag über die Europäische Union und den Ge-
meinschaftsverträgen, aus der [EMRK], aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat 
beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs (…) und des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben“. 

7  Überblick bei von Bogdandy, JZ 2001, 157, passim. 
8  Siehe im Einzelnen unten 3. Kapitel: C.IV. 
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Ursprünglich war die Kategorie der Grundsätze für die sozialen Grundrechte 
vorgesehen, die sich vor allem in Titel IV der Charta finden. Der Trennung 
zwischen Rechten und Grundsätzen ging nämlich eine kontroverse Debatte im 
Grundrechtekonvent über die Aufnahme und Reichweite sozialer Grundrechte 
voraus.9 Der gefundene Kompromiss sah vor, dass insbesondere im Bereich 
der sozialen Grundrechte „Grundnormen“ ohne Detailregelungen formuliert 
werden sollten.10 Da sich nicht ausschließlich im Titel IV (Solidarität) soziale 
Grundrechte finden, wurde die Unterscheidung zwischen Rechten und Grund-
sätzen in den allgemeinen Vorschriften verankert. Im Laufe des späteren Ver-
fassungskonvents wies die britische Regierungsvertreterin in der Arbeitsgrup-
pe II darauf hin, dass eine Horizontalklausel über die Grundsätze in der Char-
ta fehle.11 Im Ergebnis erweiterte der Verfassungskonvent daher den Art. 52 
GRCh unter anderem um den Absatz 5, einer eigenen Horizontalklausel für 
die Grundsätze. Trotz dieses erläuternden Absatzes bezüglich der rechtlichen 
Wirkungen der Grundsätze bleiben zahlreiche offene Fragen. 

Diese Situation heute kann mit der Diskussion über die Grundrechte zur 
Zeit der Weimarer Reichsverfassung verglichen werden. Damals wie heute 
wurden Grundrechtsnormen geschaffen, deren Verbindlichkeit und Wirkung 
in höchstem Maße unklar war. In der Weimarer Staatsrechtslehre ging es vor 
allem um die Frage, inwieweit die Staatsorgane im Allgemeinen und der Ge-
setzgeber im Speziellen an die durch die Grundrechtsnormen auferlegten Be-
schränkungen der Staatsgewalt gebunden sind.12 Auch bei den Grundsätzen 
der Charta ist dies sehr umstritten. So gibt es Stimmen in der Literatur, die 
diese Normen als bloß unverbindliche Richtlinien ansehen.13 

Die maßgebliche Ansicht zu Weimarer Zeiten war letzten Endes, dass nur 
von einem Teil der Grundrechtsnormen Bindungswirkung ausging. Andere 
Normen sollten lediglich Richtliniencharakter haben.14 Die Anforderung an 
die Rechtswissenschaft bestand also darin, Kriterien zu finden, anhand derer 
eine Kategorisierung der verschiedenen Grundrechtsnormen möglich wurde. 
Auch hier lässt sich eine Parallele zur Grundrechtecharta ziehen. Sowohl der 

                                                
9  Siehe dazu: Riedel, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Vorbem. zu Kapitel IV, Rn. 4 ff. 
10  CHARTE 4271/00 CONTRIB 144; Bernsdorff, VSSR 2001, 1, 10 ff. 
11  Arbeitsdokument WD 04 der Arbeitsgruppe II eingereicht von Baroness Scotland of 

Ashtal (http://european-convention.eu.int/dynadoc.asp?lang=DE&Content=WGII, zuletzt be-
sucht am 15.6.2009). 

12  Darstellung bei Leisner, 80 ff; siehe auch Stern, Staatsrecht, § 59 V 6 b). 
13  Baquero Cruz, MJ 2008, 65, 69; Vranes, EIoP 2003, 1, 8; Cruz Villalón, in: Tettin-

ger/Stern (Hrsg.), Kölner Gemeinschaftskommentar zur GRCh, A XIII, Rn. 46; wohl auch 
Lord Goldsmith, CML Rev. 2001, 1201, 1212. 

14  Anschütz, 515. 
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Grundrechte- als auch der Verfassungskonvent ließen nämlich eine Einord-
nung der Chartaartikel in Rechte bzw. Grundsätze offen.15  

Die Frage der Einordnung der Chartabestimmungen hängt eng mit der Fra-
ge der Rechtswirkungen der Grundsätze zusammen, da die allgemeinen Aus-
sagen für jeden Grundsatz gleichermaßen gelten. Eine überzeugende Katego-
risierung ist demnach nur in Verbindung mit einer Aussage über die Rechts-
wirkungen der Grundsätze möglich. Dabei bestehen zwei Möglichkeiten sich 
dem Problem zu nähern. Man könnte eine Kategorisierung als notwendige 
Voraussetzung einer Analyse der Rechtswirkungen der Grundsätze ansehen. 
In diesem Fall würden von den einzelnen Bestimmungen Rückschlüsse auf 
die Rechtsnatur der Grundsätze gezogen. Vorzugswürdig erscheint mir hinge-
gen, die Kategorisierung erst nach einer strukturellen Analyse der Gewährlei-
stungen der Grundsätze vorzunehmen. Zu groß wäre ansonsten die Gefahr, 
die Rechtswirkungen der Grundsätze einseitig unter einem national geprägtem 
Vorverständnis zu analysieren.16 

A. Stand der Forschung 
A. Stand der Forschung 

Während es zahlreiche Aufsätze und Arbeiten zu einzelnen Bestimmungen17 
und allgemein zu den „sozialen Grundrechten“18 der Charta gibt, sind explizi-
te dogmatische Ausführungen zu Rechtsnatur und Reichweite der Grundsätze 
noch selten.19 Auch bei den ersten Versuchen der Entwicklung einer umfas-
senden europäischen Grundrechtsdogmatik werden die Grundsätze nur stief-
mütterlich behandelt20 oder sogar vollständig ausgespart.21 Die Beiträge in der 

                                                
15  In den Erläuterungen zur Charta der Grundrechte (ABl. C 303/17 vom 14.12.2007) 

sind mit Art. 25, 26 und 37 GRCh bloß Beispiele für Grundsätze genannt. 
16  So vergleicht die überwiegende deutsche Literatur die Grundsätze mit Staatszielbe-

stimmungen, vgl. Wichard, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 37 GRCh, Rn. 1; 
Pester, 182. Staatszielähnlich: Beutler, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), EUV/EGV, 
Art. 6 EUV, Rn. 166, 168 für Art. 35 S. 2, Art. 37. Französische und spanische Autoren ge-
hen hingegen zunächst davon aus, dass es sich bei den Grundsätzen um „echte“ Grundrechte 
handelt, die dann allerdings besonders zu behandeln seien, vgl. Burgorgue-Larsen, in: Bur-
gorgue-Larsen/Levade/Picod (Hrsg.), Traité établissant une Constitution pour l'Europe, 
Art. II-112, Ziff. 42 ff.; Braibant, 46; 84 f.; 252 f. 

17  Z.B.: Orth, passim; Günther, passim; Sander, ZEuS 2005, 253, ; Classen, passim; 
Sagan, passim; Galetta, EuR 2007, 57, ff.; Abetz, passim. 

18  Z.B.: Geesmann, passim; Winner, passim; Bernsdorff, VSSR 2001, 1, ff. 
19  Weitergehende dogmatische Ausführungen finden sich bei: Schmittmann, 44 ff.; La-

denburger, in: Tettinger/Stern (Hrsg.), Kölner Gemeinschaftskommentar zur GRCh, Art. 52, 
Rn. 80 ff; Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Art. 52, Rn 45b f.; Cremer, in: Hesel-
haus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, § 62, Rn. 11 ff.; Hilson, MJ 
2008, 193, passim. 

20  Kober, 81 ff. 
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Literatur widmen sich im Wesentlichen drei Problemen: der Struktur der 
Grundsätze, ihrer Justiziabilität und der Einordnung der einzelnen Chartabe-
stimmungen als Recht bzw. Grundsatz. 

I. Struktur 

Die allgemeine Ansicht in der Literatur geht angesichts des Wortlauts des Art. 
52 Abs. 5 GRCh davon aus, dass es sich bei den Grundsätzen um rein objek-
tive Zielvorgaben handele, die zwar verbindlich, aber vor Gericht nicht ein-
klagbar seien.22  

Bei einer solchen Betrachtungsweise liegt der Vergleich mit den Staats-
zielbestimmungen des Grundgesetzes nahe. Diese Konsequenz ziehen auch 
die meisten Stimmen in der deutschen Literatur.23  

Da sich viele Grundsätze schon als objektive Zielbestimmungen im EG-
Vertrag oder im EU-Vertrag wiederfinden, wird die Wiederholung solcher 
Normen in der Grundrechtecharta als „überflüssig“ und „deplatziert“ bezeich-
net.24 Vereinzelt wird sogar so weit gegangen, die Grundsätze lediglich als 
Beschränkungen der Rechte der Charta zu sehen.25  

Einige Autoren setzen sich etwas differenzierter mit der Struktur und der 
Entstehungsgeschichte der Grundsätze auseinander. So werden die Grundsät-
ze mit Verfassungsnormen in Frankreich oder Spanien verglichen.26 Insbe-
sondere die französischen Autoren sehen in den Grundsätzen eine sogenannte 

                                                                                                                          
21  Winkler, 58; Ostermann, passim. 
22  Für einzelne Chartabestimmungen: Riedel, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Art. 37, Rn. 9; 

Art. 35, Rn. 12; Art. 38, Rn. 5; Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 37 
GRCh, Rn. 1 und 7; Wichard, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 38 GRCh, Rn. 2; 
Nowak, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, § 60, Rn. 15; 
Beutler, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 6 EUV, Rn. 166, 168; 
Sander, ZEuS 2005, 253, 270. Generell für Grundsätze: Röder, 99; Jarass, 99; Cremer, in: 
Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, § 62, Rn. 13 ff; Orth, 
145; Winkler, , 185; Kingreen, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 52 GRCh, Rn. 13; 
Grabenwarter, DVBl. 2001, 1, 8. 

23  So ausdrücklich: Wichard, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 37 GRCh, 
Rn. 1; Pester, 182. Staatszielähnlich: Beutler, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), 
EUV/EGV, Art. 6 EUV, Rn. 166, 168 für Art. 35 S. 2, Art. 37. 

24  Callies, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/EGV, Art. 37 GRCh, Rn. 7 
25  So Zuleeg, EuGRZ 2000, 511, 515; Nowak, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch 

der Europäischen Grundrechte, § 60, Rn. 17 ff; Bungenberg, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), 
Handbuch der Europäischen Grundrechte, § 61, Rn. 16; Cremer, in: Heselhaus/Nowak 
(Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, § 62 Rn. 5 f; Schmitz, JZ 2001, 833, 841. 

26  Ladenburger, in: Tettinger/Stern (Hrsg.), Kölner Gemeinschaftskommentar zur GRCh, 
Art. 52, Rn. 7; Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Art. 52, Rn. 45b. 
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„justiciabilité normative“.27 Strukturell soll es sich dabei um eine Kategorie 
zwischen Grundrechten und Staatszielbestimmungen handeln.28 Schließlich 
wird vorgeschlagen, zwischen verschiedenen Arten oder Typen von Grund-
sätzen zu unterscheiden, die jeweils andere Gehalte haben.29 

Die Annahme eines subjektiv-rechtlichen Charakters aller Chartanormen 
wird nur selten befürwortet,30 zum Teil mit der Beschränkung auf einen 
Kernbereich.31 

Schon im Grundrechtekonvent führten unterschiedliche nationale Vorstel-
lungen über die Struktur von Grundrechten zu Verständigungsschwierigkei-
ten.32 Die Aufnahme von Staatszielbestimmungen in einen Grundrechtekata-
log ist – aus deutscher Sicht betrachtet – ungewöhnlich, aus französischer 
Sicht wurde dies hingegen nicht kritisiert. Insgesamt zeigt sich damit zur Fra-
ge der Struktur der Grundsätze ein gespaltenes Bild. Je nach nationalem Vor-
verständnis werden die Grundsätze als „Grundrechte“ oder eben nur als 
„Zielbestimmungen“ interpretiert. 

II. Justiziabilität 

Die meisten Beiträge sprechen auch die Justiziabilität der Grundsätze an. Art. 
52 Abs. 5 GRCh lege nahe, dass die Grundsätze gegenüber den Rechten nur 
eingeschränkt justiziabel seien.33 Daraus wird vor allem gefolgert, dass direk-
te Ansprüche auf den Erlass positiver Maßnahmen durch die Organe der Uni-
on oder der Mitgliedstaaten ausgeschlossen seien.34  

                                                
27  Burgorgue-Larsen, in: Burgorgue-Larsen/Levade/Picod (Hrsg.), Traité établissant une 

Constitution pour l'Europe, Art. II-112, Ziff. 42 ff.; Braibant, 46; 84 f.; 252 f. 
28  Ähnlich einzuordnen ist der Vorschlag von Orth, die für Art. 37 GRCh den Begriff der 

„Grundgewährleistung“ vorschlägt, vgl. Orth, 246. 
29  So z.B. Winkler, 185 f.; ähnlich auch Ladenburger, in: Tettinger/Stern (Hrsg.), Kölner 

Gemeinschaftskommentar zur GRCh, Art. 52, Rn. 100. 
30  Schmitz, JZ 2001, 833, 841; Tillich, Nicht mehr und nicht weniger – Die Charta der 

Grundrechte soll die Rechte des Bürgers gegenüber der EU benennen, in: F.A.Z. vom 
25.09.2000, der es für möglich hält, dass der EuGH subjektive Rechte aus Grundsätzen ablei-
tet. 

31  So könnte Sczcekalla verstanden werden, wenn er vorschlägt, die definitiven Ver-
pflichtungsgehalte einer jeden Chartabestimmung nicht als Grundsatz zu beschreiben, vgl. 
Sczcekalla, in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Grundrechte, §7, 
Rn. 100. 

32  Vgl. dazu Geesmann, 57 f. 
33  Explizit Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Art. 52, Rn. 45c. 
34  Vgl. insoweit die Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. C 303/17 vom 

14.12.2007, zu Art. 52 Abs. 5; explizit auch Grabenwarter, EuGRZ 2004, 563, 565; Bo-
rowsky bezeichnet dies als „unstreitig“, vgl. Borowsky, in: Meyer (Hrsg.), GRCh, Art. 52, 
Rn. 45c. 
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III. Einordnung 

Viele Autoren sprechen auch die Einordnung der einzelnen Chartaartikel an.35 
Dabei werden meist alle möglichen Unterscheidungskriterien zwischen Rech-
ten und Grundsätzen im Einzelfall miteinander vermengt.36 Wünschenswert 
wäre die Benennung von klaren abstrakten Leitlinien, Kriterien oder sonst ei-
ner nachvollziehbaren Systematik bei der Einordnung.37 Diese Ansätze sind 
bislang jedoch noch sehr unvollständig und bedürfen einer weiteren Ausarbei-
tung.  

IV. Schlussfolgerung 

Die Ausführungen zum Stand der Forschung zeigen, dass es zurzeit keine um-
fassende Dogmatik der Grundsätze gibt. Bisher fehlt ein System aus Grundre-
geln, Lösungsmustern und Einordnungshilfen, die als Leitlinien sowohl 
Normgeber, Normanwender und auch Normadressaten zur Verfügung stün-
den, um als Orientierungspunkte zu fungieren und erhöhte Rechtssicherheit zu 
gewährleisten.38 Eine umfassende Rechtsdogmatik besteht aus drei Dimensio-
nen: einer analytischen, einer empirischen und einer normativen Dimension. 
Die analytische Dimension umfasst die begriffliche und systematische Durch-
dringung des geltenden Rechts. In der empirischen Dimension geht es um die 
Erkenntnis des positiv geltenden Rechts. Die Erstellung einer Anleitung über 
zu treffende Entscheidungen anhand des geltenden Rechts ist die Aufgabe der 
normativen Dimension.39  

Auf europäischer Ebene kommt zunächst der analytischen Dimension we-
gen der zahlreichen, sich durchaus unterscheidenden nationalen Grundrechts-
verständnisse und -traditionen eine herausragende Bedeutung zu. Ziel dieser 
Untersuchung ist daher, durch eine analytische Herangehensweise die Grund-
lage einer Dogmatik der Grundsätze zu schaffen. Dabei gibt es vor allem drei 
Bereiche, die weiterer Klärung bedürfen: die Struktur der Grundsätze, ihre Ju-
stiziabilität und die Einordnung der Chartaartikel. Erst wenn diese grundle-

                                                
35  Für Nachweise siehe 3. Kapitel, Fn. 206. 
36  Schmittmann, 99 ff.; Kober, 95 ff. 
37  Gute Ansätze finden sich bei Ladenburger, in: Tettinger/Stern (Hrsg.), Kölner Ge-

meinschaftskommentar zur GRCh, Art. 52, Rn. 98, der allerdings die endgültige Einordnung 
weitgehend offen lässt. Überlegungen auch bei Hilson, MJ 2008, 193, passim und Prechal, 
in: de Zwaan/Jans/Nelissen (Hrsg.), 177, 183 f., die letztendlich aber für eine „ad hoc-
Einordnung“ im Einzelfall plädieren. 

38  Eine Übersicht über diese und weitere Funktionen einer Dogmatik bei Alexy, Theorie 
der juristischen Argumentation, 326 ff. Vgl. auch Jansen, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzi-
pientheorie der Grundrechte, 39, 42 ff. 

39  Alexy, Theorie der Grundrechte, 22 ff. 
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genden Fragen geklärt sind, kann sich überhaupt eine „umfassende Dogma-
tik“ der Grundsätze entwickeln. 

B. Methoden und Gang der Untersuchung 
B. Methoden und Gang der Untersuchung 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss auf ein Gerüst abstrakter Kategorien zu-
rückgegriffen werden. Dies allein birgt schon die Gefahr, dass die konzeptio-
nellen Grundlagen der Arbeit missverstanden werden könnten.40 Erschwerend 
kommt hinzu, dass es sich um einen Beitrag zur Dogmatik der europäischen 
Grundrechtsordnung handelt. Diese Rechtsordnung ist aus den unterschied-
lichsten Rechtstraditionen entsprungen und wird oftmals vor dem Hintergrund 
bestimmter Vorverständnisse interpretiert.41 Es ist also unverzichtbar, die 
konzeptionellen Grundlagen offen zu legen und genaue Begriffsbestimmun-
gen vorzunehmen.  

I. Theorie der Grundrechte 

Als Grundlage meiner Untersuchung soll die Theorie der Grundrechte von 
Robert Alexy dienen. Die Theorie der Grundrechte ist für die hier angestrebte 
analytische Herangehensweise außerordentlich gut geeignet. Zunächst wurde 
die Theorie nur für die Grundrechte des Grundgesetzes entwickelt.42 Sie hat in 
dieser Hinsicht vor allem rekonstruktiv-analytischen Charakter. Als Struktur-
theorie kann ihr jedoch auch ein universaler Geltungsanspruch zukommen. Ih-
re Anwendbarkeit ist damit nicht nur auf die deutsche Rechtsordnung oder auf 
die deutschen Grundrechte beschränkt.43 Dies könnte man als die normative 
Dimension dieser Theorie bezeichnen.44  

Die nicht überzeugende Kritik an der Theorie richtet sich insbesondere ge-
gen ihren normativen Anspruch und damit letztlich auch gegen die Übertrag-
barkeit der Theorie auf andere Rechtsordnungen.45 Die wesentlichen Argu-
                                                

40  Als Beispiel dafür kann die unübersichtliche Begriffsvielfalt bei der Beschreibung von 
grundrechtlichen Leistungsrechten im Rahmen des Grundgesetzes genannt werden. Siehe da-
zu die Übersicht bei Murswiek, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdbStr, Bd. 5, § 112, Rn. 5 ff. 

41  Kühling, in: Bogdandy (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 583, 596 ff.; Pietsch, 
21. Instruktiv dafür sind schon die Verständigungsprobleme zwischen dem französischen 
Vertreter Guy Braibant und dem deutschen Vertreter Roman Herzog im Konvent, vgl. 
Geesmann, 57 f. 

42  Alexy, Theorie der Grundrechte, 22 und 33. 
43  So auch: Sieckmann, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzipientheorie der Grundrechte, 9, 

9; Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 68 f. 
44  Cornils, 49. 
45  Gegen den zentralen Teil der Theorie der Grundrechte, der Prinzipientheorie, wird vor 

allem angeführt, dass sie zu einer Überkonstitutionalisierung und zu einer Verschiebung der  
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mente beider Seiten sind ausgetauscht, daher soll an dieser Stelle nur auf den 
Streit verwiesen werden.46 

Die Theorie der Grundrechte lässt sich grundsätzlich auf jede Rechtsord-
nung anwenden.47 Im Rahmen dieser Untersuchung soll die Theorie daher auf 
die Grundrechtsordnung der Europäischen Union angewendet werden. Dies 
ist in all ihren Ausprägungen bisher noch nicht geschehen.48 Dabei werde ich 
nicht nur die rechtstheoretische Unterscheidung zwischen Normen und Prin-
zipien übernehmen, die als Prinzipientheorie einen zentralen Teil der Theorie 
der Grundrechte ausmacht. Ich werde auch auf die im Rahmen der Theorie 
spezifisch für die Grundrechte entwickelten Grundstrukturen und Begriffsbe-
stimmungen zurückgreifen. Dazu gehören insbesondere die Frage nach der 
Verbindlichkeit von Grundrechten sowie der Begriff des subjektiven Rechts. 
An bestimmten Stellen ist die Theorie im Hinblick auf ihren Universalitätsan-
spruch weiter zu entwickeln. 

II. Rechtsvergleichung 

Die Rechtsvergleichung als Methode zur Entscheidungsfindung hat auf Ge-
meinschaftsebene durch die Rechtsprechung des EuGH einen hohen Stellen-

                                                                                                                          
Staatsgewalt zugunsten der Judikative und zu Lasten der Legislative führe und dass eine Ab-
wägung stets willkürlich sei, vgl. Schlink, 134 ff.; Böckenförde, Grundrechte als Grundsatz-
normen, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat, Verfassung, Demokratie, 159, 159, 189 ff.; 
Habermas, 314 f. Eine aktuelle Übersicht über die Einwände findet sich bei Poscher, 73 ff. 
und Klement, JZ 2008, 756, 759. Gegen den normativen Anspruch der Prinzipientheorie siehe 
insbesondere Poscher, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzipientheorie der Grundrechte, 105, 
77 ff. 

46  Kritik bei: Penski, JZ 1989, 105, 105 ff.; Scherzberg, 169 ff.; Starck, in: von Man-
goldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Bd. I, Art. 1, Rn. 139; Starck, Der Staat 32 (1993), 473, 475; 
Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat, Verfassung, 
Demokratie, 159, 159 ff.; Röhl, 278 ff.; Lerche, in: FS Stern, 197, 197 ff.; di Fabio, 69 ff.; 
Bumke, 163 ff.; Jestaedt, 72 ff. und 206 ff.; Hain, 95 ff.; Gellermann, 66 ff.; Poscher, 72 ff.; 
Poscher, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzipientheorie der Grundrechte, 105, 73 ff.; Lindner, 
53 ff.; Klement, JZ 2008, 756, 756 ff. Widerlegung der gegen die Prinzipientheorie vorge-
brachten Argumente bei: Alexy, Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen, 
in: Alexy (Hrsg.), Recht, Vernunft, Diskurs, 262, 278 ff.; Alexy, in: Sieckmann (Hrsg.), Die 
Prinzipientheorie der Grundrechte, 105, 105 ff.; Borowski, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzi-
pientheorie der Grundrechte, 81, 190 ff.; Borowski, Glaubens- und Gewissensfreiheit, 202 ff.; 
Afonso da Silva, 89 ff.; Pulido, in: Sieckmann (Hrsg.), Die Prinzipientheorie der Grundrechte, 
197, 203 ff. 

47  Borowski, Grundrechte als Prinzipien, 69. 
48  Bisher wurde nur die Übertragbarkeit der der Theorie der Grundrechte zugrunde lie-

gende Prinzipientheorie thematisiert. Vgl. dazu Hilson, MJ 2008, 193, 212 f.; Eisner, 159 f.; 
Schroeder, 262 ff.; Schilling, Der Staat 33 (1994), 555, 572 f., für die Grundfreiheiten. 
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wert.49 In einigen Verfassungen der Mitgliedstaaten finden sich Grundrechts-
normen, die den Grundsätzen der Grundrechtecharta ähnlich sind. Daher wer-
de ich im Rahmen der Untersuchung an geeigneter Stelle auch rechtsverglei-
chend arbeiten. Insbesondere die Verfassungen Spaniens, Portugals und Ir-
lands könnten Aufschluss über die Rechtsnatur und Wirkungsweise der 
Grundsätze geben, da in ihnen den Grundsätzen ähnliche Normen zu finden 
sind.  

III. Gang der Untersuchung 

Das erste Kapitel entwickelt die theoretischen und dogmatischen Grundlagen. 
Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen und die Bestimmung der hier 
verwendeten Begriffe sind unverzichtbare Voraussetzungen für die strukturel-
le Analyse der Grundsätze im zweiten Kapitel. Dazu werde ich die Theorie 
der Grundrechte vorstellen und an einigen Stellen im Hinblick auf ihren Uni-
versalitätsanspruch weiterentwickeln. Dabei ist die stets Übertragbarkeit der 
Theorie auf die europäische Rechtsordnung mit zu bedenken. 

Im zweiten Kapitel werde ich die im ersten Kapitel entwickelten Grundbe-
griffe und -strukturen auf die Grundsätze der Charta anwenden. Dies ge-
schieht vor allem durch die Auslegung der allgemeinen Bestimmungen der 
Charta (Horizontalklauseln). Ziel des zweiten Kapitels ist die Darstellung der 
allgemeinen Struktur der Grundsätze. 

Im dritten und letzten Kapitel werden konkrete Hinweise zur Anwendung 
der Grundsätze in der Praxis entwickelt. Dazu gehören vor allem die eben 
schon angesprochenen Fragen der Justiziabilität und der Einordnung der 
Chartanormen. Am Ende soll für Rechtsanwender eine schlüssige und klar 
nachvollziehbare allgemeine Dogmatik der Grundsätze aufgezeigt werden, 
um die bisher noch bestehende Ratlosigkeit im Umgang mit den Grundsätzen 
zu beseitigen. 

                                                
49  Als Erstes begründet in EuGH, verb. Rs. 7/56, 3/57–7/57, Alegra, Slg. 1957, 83, 118: 

„Was die Zulässigkeit des Widerrufs solcher Verwaltungsakte angeht, so handelt es sich hier 
um eine der Rechtsprechung und der Lehre in allen Ländern der Gemeinschaft wohlvertraute 
verwaltungsrechtliche Frage, für deren Lösung der Vertrag jedoch keine Vorschriften enthält. 
Um sich nicht dem Vorwurf einer Rechtsverweigerung auszusetzen, ist der Gerichtshof daher 
verpflichtet, diese Frage von sich aus unter Berücksichtigung der in Gesetzgebung, Lehre und 
Rechtsprechung der Mitgliedstaaten anerkannten Regeln zu entscheiden.“ Der EuGH hat in 
der Folgezeit zahlreiche Entscheidungen auf die wertende Rechtsvergleichung gestützt, ins-
besondere im Bereich der „allgemeinen Rechtsgrundsätze“, zu denen auch die Grundrechte 
zählen, vgl. jüngst EuGH, Rs. C-144/04, Mangold, Slg. 2005, I-9981, Rn. 74 f.; Rs. C-438/05, 
Viking, Slg. 2007, I-10779, Rn. 43 f.; Rs. C-341/05, Laval, Slg. 2007, I-11767, Rn. 90 f. Aus-
führlich: von Danwitz, ZESAR 2008, 57, 60 f.; Schwind, 88 f. 


